
Urteil über Pendlerpauschale
Beitrag von „alias“ vom 12. Dezember 2008 00:34

Überschlagsrechnung:
20 x 200 tage x o,30 € x 20% = 240 €

Mit den 20 km kann man 1200 € von der Steuer absetzen. Davon defr grob geschätzte
Steuersatz 20%...
Bei Doppelverdienern mit sehr gutem Einkommen kann sich der Steuer(erstattungs)satz auf bis
zu 40% erhöhen.
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